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Steuererklärung spätestens mit Einsprache einreichen 

Trotz Mahnung und Busse reichte eine Angestellte ihre Steuererklärung nicht ein. Das 

Steueramt Solothurn schätzte ihr Einkommen daraufhin auf 132’700 Franken. Dagegen 

erhob die Angestellte Einsprache und argumentierte, ihr Einkommen sei viel tiefer. Weil die 

Frau keine Steuererklärung eingereicht hat, trat das Steueramt nicht auf die Einsprache ein. 

Erst vor dem Steuergericht präsentierte sie ihre Steuererklärung und deklarierte ein 

Einkommen von 31’136 Franken. Das war zu spät. Laut Bundesgericht ist die vollständige 

Steuererklärung mit den Beilagen spätestens mit der begründeten Einsprache einzureichen. 

 (Quelle: BGE 2C_36/2017 vom 30. Januar 2017) 

 

Nutzung der sozialen Netze während der Arbeit 

Der Arbeitgeber darf aufgrund seines Weisungsrechts, Umfang und Art der privaten Nutzung 

von Internet und sozialer Netzwerke regeln. Stellt er keine Regeln dazu auf, ist die private 

Nutzung von Internet und sozialen Netzwerken während der Arbeitszeit erlaubt, solange sie 

nicht übermassig ist. Es gibt kein Recht des Mitarbeiters auf private Nutzung der sozialen 

Plattformen.  

Leidet die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers aufgrund übermässiger Nutzung sozialer 

Netzwerke oder leistet der Mitarbeiter nicht die vereinbarte Arbeitszeit, zu welcher er 

verpflichtet wäre, so kann der Arbeitgeber die Differenz vom Lohn abziehen oder sogar 

Schadenersatz verlangen, sofern dem Unternehmen durch diese übermässige Nutzung eine 

finanzielle Einbusse entstanden ist. Diese Massnahmen bedingen eine präzise Richtlinie 

seitens des Unternehmens und es ist Sache des Arbeitgebers, derartige Grenzen klar zu 

definieren.  

Arbeitnehmer sind gemäss Obligationenrecht an Sorgfalts- und Treuepflichten gegenüber 

dem Arbeitgeber gebunden. Das bedeutet auch die Pflicht, Geschäftsgeheimnisse zu wahren. 

Deshalb sind Mitarbeiter verpflichtet, darauf zu achten, dass sie firmeninterne Information 

nicht in sozialen Netzwerken weder zu privaten noch beruflichen Zwecken während oder 

ausserhalb der Arbeitszeit preisgeben. 
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Geschäftsliegenschaften: Pauschalabzug für Unterhalt nicht zulässig 

Das Zürcher Steuerrekursgericht hatte zu beurteilen, ob der Pauschalabzug für 

Liegenschaftenunterhalt auch bei Geschäftsliegenschaften erlaubt ist. Es wies die 

Beschwerde eines Liegenschaftenbesitzers ab und lässt nur die effektiven Unterhaltskosten 

einer Geschäftsliegenschaft zu. Mit Bezug auf die Eidg. Steuerverwaltung begründete das 

Gericht seinen Entscheid, dass sowohl ein selbständig Erwerbender als auch eine juristische 

Person die Unterhalts-Kosten als geschäftsmässig begründeter Aufwand abziehen können. 

Käme noch der Pauschalabzug dazu, wäre das ein Doppelabzug. Deshalb ist nur der Abzug 

der tatsächlichen Unterhaltskosten zuzulassen. 

Der Entscheid gilt auch für vorwiegend geschäftlich genutzte Liegenschaften, die nur 

teilweise dem privaten Wohnen dienen.  

(Quelle: Steuerrekursgericht ZH, 27.9.2016) 

 

Kündigungssperren sind zulässig 

Kündigungssperren sind in saisonabhängigen Branchen gängig. Arbeitgeber möchten damit 

verhindern, dass Mitarbeiter in Hochsaison-Monaten kündigen. Die Sperren gelten nicht nur 

für die betroffenen Mitarbeiter, sondern auch für den Arbeitgeber. 

Es gibt zwei Arten von Kündigungssperren: 

- das Einreichen der Kündigung ist während einer bestimmten Zeit nicht erlaubt 

- bestimmte Kündigungstermine sind nicht gestattet 

Eine Kündigungssperre muss schriftlich festgehalten werden, da sie massgeblich von 

üblichen Arbeitsvertrags-Regelungen abweicht. 
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